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Die letzte Aktualisierung der nachfolgenden Auflistung der Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren erfolgte am: 03.06.2026 
 

Nr. Bezug Frage des Bewerbers bzw. Bieters Antwort der Zentralen Vergabestelle 

1 Auftragsschätzwert Wir bitten um Mitteilung, welcher geschätzte Auftrags-

wert der Ausschreibung jeweils je Los zugrunde ge-

legt wurde. 

 

Bitte teilen Sie den geschätzten Auftragswert getrennt 

für folgende Lose mit: 

 

Los 1: ANKER-Dependance, Berliner Allee 143, 

86161 Augsburg 

 

Los 2: Behördenzentrum ANKER-Schwaben, Aindlin-

ger Str. 16, 86167 Augsburg 

 

Los 3: ANKER-Dependance, Im Starkfeld 61, 89231 

Neu-Ulm 

 

Los 4: ANKER-Dependance, Maria-Merian-Str. 4, 

89312 Günzburg 

 

Los 5: ANKER-Dependance, Gutenbergstr. 5, 86836 

Untermeitingen 

Der Gesamtauftragsschätzwert bzw. die Auftrags-

schätzwerte der Lose 1 bis 5 wird/werden nicht mitge-

teilt, da dies die Wirksamkeit des Wettbewerbs nach den 

Zuschlagskriterien nach der Ziffer „3.8.2 Ermittlung des 

wirtschaftlichsten Angebots“ in dem Dokument 

„01.01_Verfahrenshinweise u. bes. Bewerbungsbed. - 

einstufig (VgV)“ beeinträchtigen würde.  

 

Der Gesamtauftragsschätzwert bzw. die Auftrags-

schätzwerte der Lose 1 bis 5 ist/sind auch in der Auf-

tragsbekanntmachung nach § 37 VgV fakultativ: 

 

„Die Auftragsbekanntmachung wird nach den Vorgaben 

der Spalte 16 der Tabelle 2 des Anhangs der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2019/1780 in Verbindung mit § 

10a erstellt“, § 37 Abs. 2 VgV. 

 

So sind insbesondere in den Feldern mit der ID BT-27 

Angaben durch den Öffentlichen Auftraggeber fakultativ, 

d. h. optional. 
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Ergänzend bitten wir um Klarstellung, ob sich der je-

weilige geschätzte Auftragswert auf die Grundlaufzeit 

oder auf die maximal mögliche Vertragslaufzeit ein-

schließlich etwaiger Verlängerungsoptionen bezieht. 

 

 

 

2  Verstehen wir es richtig, dass jede Schichtleitung nur 

einmal benannt werden darf? (Also keine Nennung für 

z.B. Los 1 und Los 2) 

 

Ja. 

 

Die Benennung der identischen Person in den Zu-

schlagskriterien I.1.1 und I.1.2 (Dokument „01.05_Krite-

rienkatalog“) – losübergreifend und/oder innerhalb eines 

Loses – ist unzulässig und hat, in dem Kriterium (des/der 

betroffene(n) Lose(s)), in dem die Person zum zweiten 

Mal benannt wird, die Bepunktung mi 0 Punkten zur 

Folge. 

 

3  Die Angebotsabgabe ist 23.06.2026, der Auftrags-

start am 01.09.2026, d.h. Sie erwarten, dass die vom 

Bieter benannten Schichtleiter dann auch zum Ein-

satz kommen. 

 

Ja. 

 

Siehe auch die Leistungsbeschreibung, Ziffer 3.1.1. 

4  Wie verhält es sich, wenn die benannten Mitarbeiter 

im Zeitraum 23.06.2026 bis 31.08.2026 das Unter-

nehmen verlassen oder aber befördert werden und 

mit höherwertigen Aufgaben betraut werden? 

Die von Ihnen genannten Änderungen im Personalbe-

stand betreffen bereits im Vorfeld bekannte und plan-

bare Wechsel. Ergänzend wird auf die Ziffer 3.1.1 der 
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 Leistungs-beschreibung (Seite 12, letzter Absatz) ver-

wiesen. Jedoch ist diese Regelung in dem Zeitraum ab 

dem Ende der Frist für die Einreichung der Angebote bis 

zu der Zuschlagserteilung durch die Zentrale Vergabe-

stelle noch nicht anwendbar. Erst im Vertragsvollzug. 

 

5  Im Umkehrschluss bedeutet diese Regelung auch, 

dass Sie ausschließen, das Bestandspersonal vom 

Vordienstleister übernommen wird. Sehen wir das 

richtig oder wie ist das zu verstehen? 

 

Ein genereller Ausschluss von Bestandspersonal ist in 

den Vergabeunterlagen nicht vorgesehen. Sollte das 

vorhandene Personal des Vordienstleisters die gefor-

derten Qualifikationen und Kapazitäten erfüllen, kann 

die Benennung im Vergabeverfahren bereits erfolgen. 

Ergänzend wird auf die Überarbeitungen des Doku-

ments „01.05_Kriterienkatalog“ in dem 1. Korrekturzyk-

lus (Korrektur 1) verwiesen, u. a. auf die in der Ziffer „I. 

1 Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags be-

trauten Personals (Schichtleiter)“ erwähnte schriftliche 

Verfügbarkeitserklärung. 

 

6  Verstehen wir es richtig, dass das Organisationskon-

zept und das Personalkonzept zusammen nicht mehr 

als 4 DIN A4 Seiten haben darf? 

 

Das ist zutreffend. Beachten Sie bitte das Dokument 

„01.05_Kriterienkatalog“ im Allgemeinen und den nach-

folgenden (Auszug) aus dem Dokument „01.05_Kriteri-

enkatalog“, Ziffer „I. 2 Gesamtkonzept auftragsbezo-

gene Qualitätssicherung und Personalkonzept“: „[…] 

Das Gesamtkonzept muss die nachfolgenden Kriterien 



Regierung von Oberbayern - Zentrale Vergabestelle 
Offenes Verfahren: 
Sicherheitsdienstleistungen für ANKER-Dependancen im Regierungsbezirk Schwaben 
Geschäftszeichen: 0270.ZV-18-26-1 

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren 
Stand: 06.05.2024 

 

 

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren 
 

Seite 4 von 5 

I.2.1 bis I. 2.2 umfassen. Sie haben das Gesamtkonzept 

auf maximal 4-Seiten (Formatvorgaben: […]“.  
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Hinweise: 
 

▪ Für den jeweiligen Inhalt der Fragen sind die jeweils anfragenden Bewerber bzw. Bieter verantwortlich. 
 

▪ Bitte prüfen Sie, ob alle Ihre Fragen vollständig und richtig übernommen wurden. Fehlende und/oder fehlerhafte Fragen sind unverzüglich 

mitzuteilen. 
 

▪ Farbgebung: Die Beantwortung der ggfs. ausgegrauten Fragen erfolgt möglichst zeitnah. 
 

▪ Die Antworten werden Bestandteil der Vergabeunterlage und sind somit für alle Bewerber bzw. Bieter verbindlich. Bitte informieren Sie sich 

während des Verfahrens über die e-Vergabe-Plattform, ob die Vergabeunterlagen ggfs. aktualisiert worden sind. 
 

▪ Beachten Sie die ergänzenden Hinweise und Bedingungen (z. B. die Bewerber- bzw. Bieterfragenfrist) im Dokument Verfahrenshinweise 

und besondere Bewerbungsbedingungen! 


